
 

 

 

Stellungnahme zum Fall Percy Schmeiser/Schmeiser Enterprises Ltd. gegen 
Monsanto Canada Inc. und Monsanto Company 
 

In den Jahren 1997 und 1998 hatte der kanadische Farmer, Percy Schmeiser, auf 
mehreren hundert Hektar Raps angebaut. Die bei Untersuchungen festgestellten Anteile 
an gentechnisch veränderten Organismen (GVO) belegten für ca. 400 Hektar einen 
nahezu sortenreinen Anbau von patentrechtlich geschütztem Roundup Ready1-Saatgut 
der Firma Monsanto.  

Landwirte, die die Roundup Ready-Technologie von Monsanto anwenden (u.a. 30.000 
kanadische Landwirte), entrichten hierfür eine Lizenzgebühr in Form eines höheren 
Saatgutpreises. Monsanto deckt mit diesen Gebühren bis zum Auslaufen des Patenschutzes in 
2010 u.a. seine Investitionen zur Entwicklung dieser Technologie. 

Die in Schmeisers Feldern unbestritten aufgefundenen GVO-Anteile von 95-98%, belegen 
den sortenreinen Anbau von Roundup Ready-Saatgut, und sind nach Auffassung der betrauten 
Gerichte Indiz dafür, dass Percy Schmeiser wissentlich bzw. nicht zufällig gentechnisch 
veränderten, herbizidresistenten Roundup Ready-Raps angebaut hat, ohne allerdings die dafür 
nötige Lizenzgebühren gezahlt zu haben. Das Gericht stützte sich dabei auf mehrere 
Gutachten. 

Seit 2001 bestätigten drei Gerichtsurteile, dass Percy Schmeiser und die Schmeiser 
Enterprises Ltd. aus Bruno, Saskatchewan, mit ihrem Vorgehen patentrechtlich beanspruchte 
Schutzrechte für Roundup Ready-Raps verletzt haben. Diese Einschätzung wurde 
letztinstanzlich im Jahr 2004 vom Obersten Gerichtshof von Kanada bestätigt. 

 

Auszüge aus dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Kanada2: 

Absatz 68: „…aus den Ermittlungen des trial judge (Richter der ersten Instanz) geht 
eindeutig hervor, dass die Berufungskläger [Herr Schmeiser] die Saaten von Pflanzen, die 
das von Monsanto patentierte Gen und die von Monsanto patentierte Zelle enthielten, 
aufbewahrt, ausgesät, geerntet und verkauft haben.“ 

Absatz 71: „...die erste und grundlegende Frage ist, ob Monsanto seiner vollumfänglichen 
Rechte beraubt wurde, die ihm aus dem durch das Patent gewährten Monopol erwachsen, 
ganz oder teilweise, in direkter oder indirekter Form. Und die Antwort auf diese Frage lautet: 
„Ja“.“ 

Absatz 87: „Die Berufungskläger [Percy Schmeiser] haben im vorliegenden Fall jedoch aus 
eigenem Antrieb im Rahmen ihrer Betriebsführung Raps angebaut, der die patentierte 
Erfindung enthielt. Herr Schmeiser machte beschwerdehalber geltend, dass die 

                                                
1 Roundup Ready-Kulturpflanzen zeichnen sich durch eine auf gentechnischem Wege übertragene Resistenz 
gegen ein ansonsten breitwirkendes Herbizid (Roundup) aus. Der so gegen Roundup widerstandsfähig gemachte 
Roundup Ready-Raps ermöglicht Landwirten ein gezieltes Unkrautmanagement und bringt für sie ökonomische 
und ökologische Vorteile in Kanada und USA: der Anbau bewirkt einen verminderten Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, begünstigt nachhaltige Anbauverfahren (konservierende Bodenbearbeitung) und spart 
Treibstoff ein.   
2 siehe http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/2004/vol1/html/2004scr1_0902.html 



ursprünglichen Pflanzen ohne sein Mitwirken auf sein Land gelangt seien. Er blieb jedoch 
eine Erklärung dafür schuldig, warum er [das Pflanzenschutzmittel] Roundup sprühte, um die 
von ihm auf seinem Land vorgefundenen Pflanzen der Sorte Roundup Ready zu isolieren, 
warum er diese Pflanzen anschließend erntete, die Saat gesondert aufbewahrte und zur 
Aussaat bereithielt, warum er diese aussäte und durch eigene Bewirtschaftung eine Fläche 
von 1030 acres (rund 417 Hektar) Raps der Sorte Roundup Ready erzielte, deren 
[rechtmäßiger] Erwerb ihn 15.000 US-Dollar gekostet haben würde.“ 

Absatz 95: „…die Berufungskläger führen an, dass dieses Gericht eine Ausnahme vom 
[Grundsatz] der Verletzung „unbeteiligter Dritter“ gewähren solle. Die Antwort auf diese 
Einlassung lautet schlicht, dass Herr Schmeiser aufgrund der vom Richter der ersten 
Instanz ermittelten Tatsachen kein unbeteiligter Dritter war, sondern vielmehr Raps der 
Sorte Roundup Ready aus eigenem Antrieb anbaute.“ (Hervorhebung durch Verfasser) 

 

Monsanto begrüßt diese letztinstanzliche Entscheidung des Gerichts. Denn dadurch wird 
weltweit ein Standard für den Schutz von geistigem Eigentum gesetzt. Die Achtung des 
geistigen Eigentums ist wichtig für alle Beteiligten von den Erfindern der Technologien bis zu 
Landwirten, Züchtern und Saatguthändlern.  

Es gehört zu Monsantos Unternehmenspolitik, nur in den Fällen, bei denen das geistige 
Eigentum von Monsanto wissentlich und zielgerichtet verletzt wird, Schritte zur Wahrung 
seiner Schutzrechte zu unternehmen.  
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